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Regeste

Regeste Art. 127 Ziff. 1 Abs. 2 StGB. 1. Gefahrengemeinschaft im Falle des
Zusammenschlusses zweier Personen zur Verübung eines für Leib und Leben der Täter an
sich ungefährlichen Einbruchdiebstahls verneint. Offen gelassen, ob eine
Gefahrengemeinschaft ohne weiteres ein Obhutsverhältnis im Sinne von Art. 127 Ziff. 1
Abs. 2 StGB und damit Hilfeleistungspflichten begründet (E. 2). 2. Der Eintritt der Gefahr
ist nicht der Grund zur Entstehung der Hilfeleistungspflicht, sondern der Anlass zur
Hilfeleistung (E. 3).

Regeste Art. 127 ch. 1 al. 2 CP. 1. Il n'existe pas de communauté de risque entre deux
personnes qui décident de commettre ensemble un vol par effraction ne présentant
normalement aucun danger pour la vie ou l'intégrité corporelle des auteurs. Demeure
ouverte la question de savoir si une communauté de risque crée à elle seule une obligation
de garde d'autrui au sens de l'art. 127 ch. 1 al. 2 CP et partant un devoir d'assistance (consid.
2). 2. L'apparition du danger ne fait pas naître le devoir d'assistance, mais seulement
l'occasion de fournir celle-ci (consid. 3).

Regesto Art. 127 n. 1 cpv. 2 CP. 1. Non esiste una comunione di rischio tra due persone che
decidono di commettere insieme un furto con effrazione scevro di per sé di pericolo per la
vita o l'integrità personale degli agenti. Rimane aperta la questione se una comunione di
rischio dia luogo senz'altro a un obbligo di aver cura ai sensi dell'art. 127 n. 1 cpv. 2 CP e,
pertanto, a un dovere di assistenza (consid. 2). 2. L'apparizione del pericolo non fa sorgere il
dovere d'assistenza, bensì solo l'occasione di prestare quest'ultima (consid. 3).

Erwägungen

E. 1
Wer einen Hilflosen, der unter seiner Obhut steht oder für den er zu sorgen hat, in einer
Gefahr für das Leben oder in einer schweren unmittelbaren Gefahr für die Gesundheit im
Stiche lässt, wird mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren oder mit Gefängnis nicht unter einem
Monat bestraft ( Art. 127 Ziff. 1 Abs. 2 StGB ). In der Lehre wird allgemein angenommen,
dass mit der Wendung "für den er zu sorgen hat" rechtliche, auf Gesetz oder auf BGE 108
IV 14 S. 16 Vertrag beruhende Sorgepflichten gemeint sind, während zur Bejahung der
"Obhut" ein tatsächliches Obhutsverhältnis genügt (STRATENWERTH, BT I, S. 78;
THORMANN/V. OVERBECK, N. 4 und 5 zu Art. 127 StGB ; HAFTER, BT, S. 54;
LOGOZ, Commentaire, N. 4 zu Art. 127 StGB ; PETER ULLRICH, Strafrechtlich
sanktionierte Hilfeleistungspflichten in der Schweiz, Diss. BE 1980, S. 199 und 201). Die
Beschwerdeführerin behauptet mit Recht nicht, der Beschwerdegegner sei aufgrund einer
gesetzlichen Bestimmung oder einer vertraglichen Abmachung verpflichtet gewesen, seinen
Komplizen vor Gesundheitsgefährdungen zu schützen bzw. im Falle von deren Eintritt für



Hilfe zu sorgen. Sie macht lediglich geltend, dass die beiden Einbrecher "eine
Gefahrengemeinschaft bildeten, weshalb eine Obhutspflicht des einen für den andern
entstand".

E. 2
a) Als Beispiele von Obhutsverhältnissen im Sinne von Art. 127 StGB werden in der Lehre
vor allem Beziehungen zwischen zwei (oder mehreren) Personen genannt, in welchen die
eine Person in bezug auf die unternommene, möglicherweise gefährliche Tätigkeit stärker,
erfahrener etc. ist als die andere. Der Schwächere, weniger Erfahrene ist zur Mitwirkung an
dieser Tätigkeit bereit, wenn und weil er sich dabei unter die Obhut des Erfahreneren
begeben kann (s. ULLRICH, a.a.O., S. 201). Das trifft etwa für den in der Literatur
regelmässig erwähnten Fall zu, in dem ein erfahrener Alpinist eine ungeübte Person auf
eine Bergtour mitnimmt. Die Annahme eines Obhutsverhältnisses im Sinne von Art. 127
StGB setzt jedoch nicht notwendigerweise Ungleichheit der Partner hinsichtlich Stärke und
Erfahrung etc. in bezug auf die gemeinsam unternommene Tätigkeit voraus. Ein
Obhutsverhältnis kann auch zwischen gleich erfahrenen Partnern bestehen und begründet in
diesem Falle gegenseitige Obhutspflichten. Als Beispiel hiefür werden in der Lehre die
Bergsteiger der gleichen Seilpartie erwähnt (GERMANN, Verbrechen, Ziff. 3 zu Art. 127
StGB ; SCHWANDER, StGB, Nr. 523 S. 318). Eine Gefahrengemeinschaft kann mithin ein
Obhutsverhältnis begründen. Ob sie in jedem Fall Obhutspflichten der an der
Gefahrengemeinschaft beteiligten Personen entstehen lässt, etwa auch dann, wenn diese zur
Verübung von Straftaten eingegangen wurde, braucht hier nicht untersucht zu werden. Es
kann auch dahingestellt bleiben, ob zur Bejahung von Obhutspflichten aufgrund des
Bestehens einer Gefahrengemeinschaft oder anderer, ein Obhutsverhältnis begründender
Beziehungen BGE 108 IV 14 S. 17 der in der Literatur in diesem Zusammenhang häufig
anzutreffende Hinweis auf die Garantenstellung der Beteiligten erforderlich ist (s. etwa
STRATENWERTH, BT I, S. 78, ULLRICH, a.a.O., S. 201). b) Der Zusammenschluss von
S. und L. zur Verübung eines Einbruchdiebstahls begründete keine Gefahrengemeinschaft
mit gegenseitigen Obhutspflichten. Nichts deutet darauf hin, dass der Zusammenschluss im
Hinblick auf die möglichen Gefahren für die Gesundheit und im Vertrauen auf gegenseitige
Hilfeleistung bei Gefahr für die Gesundheit erfolgte, dass sich die beiden Einbrecher also
gerade auch deshalb zusammentaten, um den Eintritt solcher Gefahren für die Gesundheit
nach Möglichkeit zu verhindern bzw. bei deren Eintritt für Hilfe zu sorgen. Es ist entgegen
der Auffassung der Beschwerdeführerin nicht zu beanstanden, wenn die Vorinstanz in
diesem Zusammenhang darauf hinweist, dass S. und L., die mehr oder weniger angetrunken
waren, einen (in bezug auf die Gesundheit) "zunächst kaum gefährlichen
Einbruchsversuch" unternahmen. Dass L. sich im Verlauf des Unternehmens spontan zu
einem Vorgehen entschloss, das verhängnisvoll endete, ist schon deshalb unerheblich, weil
die Gefährlichkeit dieses Vorgehens von beiden Einbrechern nicht erkannt wurde; zudem
hatte S. nach den Feststellungen der Vorinstanz zum verhängnisvollen Entschluss seines
Komplizen, durch den Lichtschacht auf den Fenstersims zu gelangen, und dessen
Durchführung, in keiner Weise beigetragen.

E. 3
Soweit die Beschwerdeführerin mit ihrem Hinweis auf zwei Spaziergänger die Auffassung
vertritt, eine durch Art. 127 StGB sanktionierte Hilfeleistungspflicht sei jedenfalls in dem
Augenblick entstanden, als L. in den Lichtschacht stürzte und sich dadurch verletzte, kann
ihr ebenfalls nicht gefolgt werden. Ein Obhutsverhältnis im Sinne von Art. 127 StGB



zwischen zwei einander weder durch Gesetz noch durch Vertrag verbundenen Personen
entsteht nicht dadurch, dass die eine Person bei einem gemeinsamen Unternehmen, das als
solches noch kein Obhutsverhältnis begründet, in eine Gefahr für die Gesundheit gerät.
Andernfalls würde der Tatbestand der Aussetzung, die immerhin ein Verbrechen ist,
uferlos. Es geht auch nicht an, aus der Tatsache der Verletzung eines Beteiligten
nachträglich ein Obhutsverhältnis zu konstruieren. Ein Obhutsverhältnis zwischen zwei
Personen besteht, unabhängig vom Eintritt der Gefahr für die Gesundheit, schon vorher
aufgrund ihrer persönlichen Beziehungen bzw. der Art des von ihnen durchgeführten
Unternehmens. Beim Eintritt der Gefahr werden BGE 108 IV 14 S. 18 die aus dem bereits
bestehenden Obhutsverhältnis fliessenden Hilfeleistungspflichten aktuell. Der Eintritt der
Gefahr ist mithin entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin nicht der Entstehungsgrund
der durch Art. 127 StGB sanktionierten Hilfeleistungspflichten, sondern lediglich der
Anlass zur Hilfeleistung. Da nach dem Gesagten zwischen den beiden Einbrechern vor dem
Sturz des L. kein Obhutsverhältnis bestand und ein solches nicht infolge des Sturzes
entstehen konnte, verstösst der Freispruch des S. von der Anschuldigung der Aussetzung
nicht gegen Art. 127 StGB . Die Nichtigkeitsbeschwerde der Staatsanwaltschaft ist
unbegründet.
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